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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1967

Norm

ZPO §228 C1

Rechtssatz

Kein rechtliches Interesse des Vermächtnisnehmers an der Feststellung der Ungültigkeit eines Testamentes, weil die

gesetzlichen Erben, denen die Erbschaft im Falle der Ungültigkeit des Testamentes zufallen würde, möglicherweise das

Vermächtnis anerkennen könnte.
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